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Vernehmlassung § 16 Lehrerpersonalverordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Der ZLV bedankt sich für die Einladung zur Vernehmlassung. Grundsätz-
lich begrüsst der ZLV die vorgenommenen Änderungen und Anpassungen. 
 
Details 
In zwei Punkten wünscht der ZLV explizit eine Änderung.  
 
Anrechenbarkeit 100% 
Der ZLV fordert, dass Unterrichtstätigkeit zu 100% und nicht zu 75% ange-
rechnet werden soll. 
Begründung: 
Unterricht ist und bleibt Unterricht, die Grösse der Gruppe hat keinen Ein-
fluss. Es gibt ja auch nicht einen grösseren Faktor, wenn man eine sehr 
grosse Klasse unterrichtet.  
 
Anerkennung von Diplomen 
Lehrdiplome egal welcher Stufe sind zu anerkennen. Eine Lehrperson, die 
das höhere Lehramt hat, kennt grundlegende methodische und didaktische 
Prinzipien. Sie ist nicht stufengerecht ausgebildet, dies kann man auf ge-
eignete Art und Weise nachholen. Daher ist Unterricht z.B. auf Stufe Er-
wachsenen oder Katechetenunterricht auch zu 100% anzurechnen, sofern 
ein anerkanntes Lehrdiplom erworben wurde. 
 
Freundliche Grüsse 
Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband 
 
 
 
Lilo Lätzsch  
Präsidentin 
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Der ZLV ist Mitglied des LCH 
 
 
ELK 

Elementarlehrerinnen- und  

Elementarlehrerkonferenz 

des Kantons Zürich 

 

KSH 

Konferenz der schulischen 

Heilpädagoginnen und Heil- 

pädagogen des Kantons Zürich 

 

LVW 

Lehrerinnen- und Lehrerverein 

Winterthur 

 

LZ 

Lehrerinnen und Lehrer  

der Stadt Zürich 

 

LZS 

Lehrkräfte der Zürcher 

Sekundarstufe I 

 

MLV 

Mehrklassen Lehrerinnen-  

und Lehrer-Verein 

des Kantons Zürich 

 

VKZ 

Verband Kindergärtnerinnen  

Zürich 

 

ZKHLV 

Zürcher Kantonaler 

Handarbeitslehrerinnenverband 

 

ZKM 

Zürcher kantonale  

Mittelstufenkonferenz 

 

VHFLZ 

Verband der Heilpädagogischen 

Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

des Kantons Zürich 
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